
Schulordnung der IGS Hannover-Linden
Auszug: Digitale Endgeräte

4. Wir halten uns an die gesetzlichen und organisatorischen Regeln.

 Wir achten die Persönlichkeitsrechte aller Personen innerhalb der Schule. Ins-
besondere dürfen Ton-, Bild- und Filmaufnahmen von anderen nicht ohne aus-
drückliche Erlaubnis dieser angefertigt werden.

 Wir beachten die Regeln des geltenden Datenschutzgesetzes.
 Wir beachten die besonderen Regeln zur Nutzung von iPads, Smartphones und 

ähnlichen Geräten:
 Im Unterricht dürfen diese Geräte nur nach Aufforderung der Lehrerin bzw. des 

Lehrers genutzt werden.
 In den Pausen und Freistunden ist eine Nutzung dieser Geräte auf dem Schul-

gelände grundsätzlich nur unter folgenden Vorgaben gestattet:

1. Im Sek-I-Bereich darf in der Bibliothek mit den iPads gelernt werden. Es darf 
zur Entspannung allein mit Kopfhörern Musik gehört werden. Andere Nutzun-
gen sind ausdrücklich nicht gestattet.

2. Schüler*innen der Jahrgänge 5-7, die ihr Smartphone aus wichtigem privaten 
Grund benutzen müssen (Terminabsprache mit den Eltern), fragen hierfür 
eine Lehrkraft oder eine*n anderweitig schulisch Mitarbeitenden um Erlaub-
nis.

3. Schüler*innen der Jahrgänge 8-10 nutzen hierfür den überdachten Bereich 
der Außenfläche direkt vor dem Eingang zum F-3-Bereich. Sie bleiben dabei 
gebunden an die Anweisungen der aufsichtsführenden Lehrkräfte und die ge-
setzlichen Bestimmungen.

4. Schüler*innen der Jahrgangsstufen 11-13 regeln außerhalb des Unterrichts 
die private Nutzung ihrer digitalen Endgeräte eigenverantwortlich. Sie bleiben
dabei gebunden an die Anweisungen der aufsichtsführenden Lehrkräfte und 
die gesetzlichen Bestimmungen.

5. Verstoßen Schüler*innen massiv oder wiederholt gegen diese Regelungen, 
so wird das digitale Endgerät eingezogen und bis zum Ende der Öffnungszei-
ten des Sekretariats dort verwahrt.

 Bei der Nutzung sind die gesetzlichen Bestimmungen des Strafgesetzbuches 
und des Jugendschutzgesetzes zu beachten: z.B. Altersgrenzen von Inhalten, 
keine gewaltverherrlichenden/pornographischen Bilder/Filme, Tonaufnahmen 
(Musik), Wahrung der Persönlichkeitsrechte von Mitschüler*innen.
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